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Tischvorlage 
Sitzungsvorlage-Nr. 61/2107/XV/2012 

 

Gremium Sitzungstermin  Behandlung 

Kreisausschuss 24.10.2012 öffentlich 

 
Tagesordnungspunkt:   
 

Anfrage der Kreistagsfraktion UWG/ Die Aktive zum geplanten Neubau 

einer Konverterstation in Meerbusch-Osterath vom 16.10.2012 und 
Antwort der Verwaltung 
 

Sachverhalt: 

Die Diskussionen zum geplanten Neubau einer Konverterstation in Meerbusch-Osterath 
begründen sich auf dem z. Zt. in Aufstellung befindlichen bundesweiten 
Netzentwicklungsplan (NEP). Alle Szenarien des Netzentwicklungsplanes sehen den Aufbau 
von Gleichstromübertragungsstrecken für den großräumigen Stromtransport 
(„Stromautobahnen“) vor. Zur Einbindung in die bestehenden Versorgungsnetze ist der Bau 
von Konverterstationen an zentralen Netzpunkten erforderlich (Umwandlung von Gleichstrom 
in Wechselstrom und umgekehrt).  
 
Der Rhein-Kreis Neuss wäre im maßgeblichen Leitszenario B 2022  von den 
Gleichstromneubaumaßnahmen  
 

- Emden/Borßum-Osterath, angestrebte Inbetriebnahme 2019 – 2020 und 
- Osterath-Philippsburg, angestrebte Inbetriebnahme 2017 betroffen. 

 
Der Entwurf des NEP befindet sich derzeit in der 2. allgemeinen Konsultation, bei der 
bundesweit jedermann Stellung nehmen kann.  
 
Der Netzentwicklungsplan 2012 beschreibt keine konkreten Trassenverläufe sondern 
dokumentiert den notwendigen Übertragungsbedarf zwischen Netzknoten. Ein 
entsprechender Knotenpunkt befindet sich im Meerbuscher Stadtteil Osterath. 
 
Nähere Aussagen zu konkreten Planungen (z. B. Größe der Anlage, Flächenbedarf, Abstände 
zur Wohnbebauung etc.) werden im Netzentwicklungsplan nicht getroffen.  
 
Zur Information ist das Schreiben der Fa. Amprion an Herrn Bürgermeister Spindler als 
Anlage beigefügt. 
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Im Einzelnen wird zur Anfrage wie folgt Stellung genommen: 
 
Zu 1. 
Nein 
 
Zu 2. 
Siehe Antwort zu 1 
 
Zu 3. 
Nach Auffassung der Kreisverwaltung liegen derzeit keine beratungsreifen Plangrundlagen 
vor. 
 
Zu 4. 
Nein 
 
Zu 5. 
Da noch keine konkreten Planungen vorgelegt wurden, kann diese Frage zum derzeitigen 
Zeitpunkt nicht beantwortet werden.  
 
Zu 6. 
Siehe Antwort zu 5.  
 
 
 
 
Anlagen: 
Anfrage UWG/ Die Aktive 
Schreiben Amprion 
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